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Herr  
Patrick Wieschke 
Vorsitzender der Die Heimat Eisenach-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   27.09.2023 

 
Beantwortung der Anfrage der Die Heimat Eisenach-Stadtratsfraktion - Öffentlichkeitsarbeit 
der Oberbürgermeisterin in Bezug auf die gewollte Aberkennung der Ehrenbürgerwürde für 
Paul von Hindenburg  
(AF-0309/2023) 
 
 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1.  
Eine thüringenweite Recherche ist nicht zu leisten. Die Recherche ist durch den Fragesteller 
selbst durchzuführen.  
 
 
zu 2.  
Eine Presseanfrage zum Thema Ehrenbürgerwürde im Allgemeinen und bezogen auf Eisenach 
ist bei der Stadtverwaltung Eisenach am 2. August eingegangen.  
 
 
zu 3.  
Da die Presseanfrage per E-Mail eingegangen ist, ist sie auch per E-Mail beantwortet worden 
– am 2. August 2023 
 
 
zu 4.  
Selbstverständlich nicht, da es sich um einen nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkt 
gehandelt hat.  
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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